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Anfrage Abgeordneter Jürgen Sobich

Zinslast beim kurzfristigen Fremdkapital der 
Kreiskliniken Teil II

Die Bank des kleinen Mannes

Begründung der Anfrage

Der Beweggrund bei Gründung der gemeinnützigen Sparkassen war, Menschen mit 
geringen Einkommen einen Zinsertrag zu erwirtschaften und am Geldverkehr 
teilzuhaben. Die wurde mit den Begriff der Rechtschaffenheit verbunden, da hier 
das Geld zu treuen Händen gebunden übergeben worden ist. Zinsen kann man aber 
nur erwirtschaften, wenn diese auch verlangt werden. Betroffen sind die Einleger 
der finanziellen Mittel, in diesem Zusammenhang in kleinen Teilen „des kleinen 
Mannes“.

In der vorangegangenen beantworteten Anfrage 2156-2019/DaDi ist festgestellt 
worden, dass die Kreiskliniken einen zinslosen „Dispokredit“ von 20.000.000 € von 
einem Institut gewährt wird, der auch überschritten wird bei einer kleinen Zinslast.
Davon ausgehend, dass Stand heute eine 5%ige Verzinsung eingefordert werden 
kann, entspricht dass einer Kennzahl von 11.111 Privatkonten mit einer 
Kontoführungspauschale von monatlich 7,50 €, die hier rechnerisch 
gegenüberstehen, um einen inhaltsgleichen Ertrag zu erzielen. Es stellt sich hier 
die Frage, inwieweit hier die Rechtschaffenheit gegenüber den Einlegern mit dem 
Gründungsgedanke noch zum Tragen kommt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sparkasse
http://sobich.info/


Fragen

1. Stellt die im Bild gezeigte Sparkasse den Betriebsmittelkredit von 20.000.000 
€ ?

2. Nimmt der Verwaltungsrat Einfluß auf die Kreditvergabe mit den 
Konditionen?

3. Sind die Anteilseigner der Sparkasse einverstanden mit zinsfreien Krediten?
4. Beinhaltet das Fazit eines zinsfreien Kredit zu Lasten Dritter, dass im Grunde

die Verluste der Kreiskliniken um schätzungsweise eines Millionenbetrages 
höher wären durch diese Unterstützung?

5. Wie hoch ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Dieburg im Jahre 2018?
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